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Deutscher 
Caritasverband e.V.   

Beschluss 
 
zur Sondersitzung  
der Regionalkommission Ost 
am 29. Januar 2020 in Magdeburg 
 
 
 
 
 
 

 
Korrekturbeschluss zum Eckpunktebeschluss zur 
Weiterentwicklung der Vergütung vom 19.12.2019 

 
Die Regionalkommission Ost beschließt: 

 
 

Ziffer III.4. des Eckpunktebeschlusses vom 19. Dezember 2019 wird wie folgt neu gefasst: 
 
Zum Ausgleich für die verzögerte Tarifumsetzung erhalten die Mitarbeiter im Geltungsbereich 
der Regionalkommission Ost im Jahr 2020 zwei zusätzliche Tage Erholungsurlaub und im Jahr 
2021 einen zusätzlichen Tag Erholungsurlaub. Nicht hiervon umfasst sind die von der 
Verzögerung nicht betroffenen Mitarbeiter der Anlagen 21, 21a und 30 sowie Schüler und 
Auszubildende der Anlage 7, sofern die Ausbildung nach dem 31. Dezember 2019 begann. § 4 
Abs. 9 Satz 2 der Anlage 14, § 17 Abs. 7 Satz 2 der Anlage 31, § 17 Abs. 7 Satz 2 und 3 der 
Anlage 32 und § 16 Absatz 7 Satz 2 und 3 der Anlage 33 finden auf den zusätzlichen 
Erholungsurlaub keine Anwendung. 
Der zusätzliche Erholungsurlaub unterliegt ansonsten den Regelungen gemäß Anlage 14 AVR. 
 
Magdeburg, den 29. Januar 2020 
 
 
 
gez. Martin Wessels 
Vorsitzender der Regionalkommission Ost 
 

 
* * * 

Abteilung Arbeitsrecht und 
Sozialwirtschaft/Kommissionsgeschäftsstelle 
 
Karlstraße 40, 79104 Freiburg i. Br. 
Telefon-Zentrale 0761-200-0 
 
www.caritas.de 
 


